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ge Beiträge zu dem Hilfswerk und den anderen beteiligten
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu
leisten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung vor ihrer sechsundsechzigsten Tagung nach Ab-
sprache mit dem Generalbeauftragten über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/100

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/422, Ziff. 17)36:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Kanada.

65/100. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten 
Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom
11. Dezember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948,
302 (IV) vom 8. Dezember 1949 und alle späteren diesbezüg-
lichen Resolutionen, namentlich ihre Resolution 64/89 vom
10. Dezember 2009, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, 

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 200937,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Paläs-
tinaflüchtlinge im Nahen Osten vom 22. Juni 2010 an den Ge-
neralbeauftragten38,

tief besorgt über die kritische Finanzlage des Hilfs-
werks, die zum Teil auf seine strukturelle Unterfinanzierung
zurückzuführen ist, sowie über den Anstieg seiner Ausgaben
infolge der Verschlechterung der sozioökonomischen und hu-
manitären Bedingungen in der Region und dessen erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Bereitstellung der notwen-
digen Dienste des Hilfswerks für die Palästinaflüchtlinge,
einschließlich seiner Notstands- und Entwicklungsprogram-
me, 

unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der
Charta der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über
die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen39, 

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen über die
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal40,

erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten41 auf das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, anwendbar ist, 

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürf-
nisse der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzgebieten, na-

36 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Beli-
ze, Brunei Darussalam, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti,
Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba,
Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Oman,
Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Paläs-
tina.

37 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 13 (A/65/13).
38 Ebd., S. vi und vii.
39 Resolution 22 A (I). Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1980 II S. 941; LGBl. 1993 Nr. 66; öBGBl. Nr. 126/1957.
40 United Nations, Treaty Series, Vol. 2051, Nr. 35457. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 230; LGBl. 2001 Nr. 4;
öBGBl. III Nr. 180/2000; AS 2007 6919.
41 Ebd., Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 300.
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mentlich in Jordanien, Libanon, der Arabischen Republik Sy-
rien und dem besetzten palästinensischen Gebiet,

in ernster Sorge über die äußerst schwierigen sozioöko-
nomischen Bedingungen der Palästinaflüchtlinge in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusa-
lems, insbesondere in den Flüchtlingslagern im Gazastreifen,
infolge der weiter anhaltenden israelischen Abriegelungen,
des Baus der Mauer, der gravierenden Einschränkungen der
Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungsfreiheit, die einer
Blockade gleichkommen, und der anhaltenden negativen
Auswirkungen der Militäroperationen im Gazastreifen von
Dezember 2008 bis Januar 2009, die zahlreiche Tote und Ver-
letzte, insbesondere unter der palästinensischen Zivilbevölke-
rung, darunter Kinder und Frauen, gefordert, erhebliche Schä-
den und Zerstörungen an palästinensischen Häusern, Sach-
werten, lebenswichtigen Infrastrukturen und öffentlichen In-
stitutionen, darunter Krankenhäuser, Schulen und Einrichtun-
gen der Vereinten Nationen, verursacht und zur Binnenver-
treibung von Zivilpersonen geführt haben, 

in Würdigung der außerordentlichen Anstrengungen,
die das Hilfswerk unternimmt, um bedürftigen und vertriebe-
nen Familien im Gazastreifen Nothilfe, medizinische Hilfe,
Nahrungsmittelhilfe, Unterkünfte und sonstige humanitäre
Hilfe bereitzustellen, 

in dieser Hinsicht unter Hinweis auf ihre Resolution
ES-10/18 vom 16. Januar 2009 und die Resolution 1860
(2009) des Sicherheitsrats vom 8. Januar 2009, 

mit dem Ausdruck ihres Bedauerns über die anhaltenden
Einschränkungen, die die Anstrengungen des Hilfswerks zur
Instandsetzung und zum Wiederaufbau Tausender beschädig-
ter oder zerstörter Flüchtlingsunterkünfte und Einrichtungen
des Hilfswerks, darunter Schulen und Gesundheitszentren,
behindern, mit der Aufforderung an Israel, zu gewährleisten,
dass wesentliche Baumaterialen ungehindert in den Gaza-
streifen eingeführt werden können, und gleichzeitig Kenntnis
nehmend von den jüngsten Entwicklungen der Lage im Hin-
blick auf den Zugang dorthin,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den gravieren-
den Mangel an Klassenräumen im Gazastreifen und die sich
daraus ergebende Beeinträchtigung des Rechts von Flücht-
lingskindern auf Bildung, was darauf zurückzuführen ist, dass
das Hilfswerk keine neuen Schulen bauen kann, weil Israel
die Einfuhr der benötigten Baumaterialien in den Gazastrei-
fen durch anhaltende Einschränkungen behindert,

betonend, dass es dringend geboten ist, mit dem Wieder-
aufbau im Gazastreifen zu beginnen, namentlich indem zahl-
reiche von dem Hilfswerk verwaltete und derzeit ausgesetzte
Projekte fertiggestellt und weitere dringende von den Verein-
ten Nationen gelenkte Aktivitäten des zivilen Wiederaufbaus
eingeleitet werden, 

nachdrücklich dazu auffordernd, die Mittel auszuzah-
len, die auf der am 2. März 2009 in Scharm esch-Scheich
(Ägypten) abgehaltenen Internationalen Konferenz zur Un-
terstützung der palästinensischen Wirtschaft für den Wieder-

aufbau Gazas zugesagt wurden, um den Wiederaufbaupro-
zess zu beschleunigen, 

in Würdigung der Anstrengungen, die das Hilfswerk
weiter unternimmt, um den von der Krise im Flüchtlingslager
Nahr el-Bared im nördlichen Libanon betroffenen und in ihrer
Folge vertriebenen Flüchtlingen zu helfen, und unter Begrü-
ßung der von der Regierung Libanons und der internationalen
Gemeinschaft unternommenen Anstrengungen, den Wieder-
aufbau des Lagers Nahr el-Bared durch das Hilfswerk zu un-
terstützen, 

im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die das Hilfswerk
dabei leistet, dem palästinensischen Volk, insbesondere den
Palästinaflüchtlingen, Schutz zu gewähren, 

ernsthaft besorgt über die Gefährdung der Sicherheit
der Mitarbeiter des Hilfswerks und die Schäden und Zerstö-
rungen an seinen Einrichtungen im Berichtszeitraum,

insbesondere die umfangreichen Schäden und Zerstö-
rungen beklagend, die laut der vom Generalsekretär erstellten
Zusammenfassung des Berichts der Untersuchungskommis-
sion42 und dem Bericht der Ermittlungsmission der Vereinten
Nationen für den Gaza-Konflikt43 während der Militäropera-
tionen von Dezember 2008 bis Januar 2009 an den Einrich-
tungen des Hilfswerks im Gazastreifen verursacht wurden,
darunter an Schulen, in denen Zivilpersonen beherbergt wur-
den, sowie am Hauptquartier und am Lagergebäude des Hilfs-
werks, 

sowie in dieser Hinsicht beklagend, dass gegen die Un-
verletzlichkeit der Räumlichkeiten der Vereinten Nationen
verstoßen wurde, dass die Immunität des Vermögens und der
Guthaben der Organisation gegenüber jeder Form des Ein-
griffs nicht gewahrt wurde und dass die Mitarbeiter, die
Räumlichkeiten und das Eigentum der Vereinten Nationen
nicht geschützt wurden, 

ferner beklagend, dass seit September 2000 in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet Mitarbeiter des Hilfswerks
von den israelischen Besatzungstruppen getötet und verletzt
wurden, 

beklagend, dass während der Militäroperationen von
Dezember 2008 bis Januar 2009 in den Schulen des Hilfs-
werks Flüchtlingskinder von den israelischen Besatzungs-
truppen getötet und verwundet wurden,

tief besorgt über die anhaltenden Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit und des Zugangs des Personals, der Fahr-
zeuge und der Güter des Hilfswerks sowie über die Verlet-
zung, Drangsalierung und Einschüchterung seines Personals,
die die Tätigkeit des Hilfswerks untergraben und behindern,
namentlich seine Fähigkeit, unverzichtbare Grund- und Not-
hilfedienste zu erbringen, 

42 Siehe A/63/855-S/2009/250.
43 A/HRC/12/48.
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im Bewusstsein des Abkommens zwischen dem Hilfs-
werk und der Regierung Israels, 

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten
Abkommen, das in dem Schriftwechsel zwischen dem Hilfs-
werk und der Palästinensischen Befreiungsorganisation ent-
halten ist44,

1. bekräftigt, dass die wirksame Arbeit des Hilfs-
werks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Na-
hen Osten in allen Einsatzgebieten auch in Zukunft unver-
zichtbar sein wird; 

2. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdli-
chen Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere
angesichts der schwierigen Bedingungen und instabilen Um-
stände, denen sie sich während des vergangenen Jahres ge-
genübersahen; 

3. spricht dem Hilfswerk ihre besondere Anerken-
nung für die unverzichtbare Rolle aus, die es in den mehr als
sechzig Jahren seines Bestehens bei der Bereitstellung grund-
legender Dienste für das Wohlergehen, die menschliche Ent-
wicklung und den Schutz der Palästinaflüchtlinge und der
Linderung ihrer Not übernommen hat;

4. dankt den Gastregierungen für die wichtige Unter-
stützung, die sie dem Hilfswerk bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben gewähren;

5. dankt dem Beirat des Hilfswerks der Vereinten
Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die General-
versammlung über seine Aktivitäten unterrichtet zu halten;

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks
der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen
Osten45 und von den Bemühungen der Arbeitsgruppe, zur Ge-
währleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks bei-
zutragen, und ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe
die für die Durchführung ihrer Arbeit erforderlichen Dienst-
leistungen und Hilfen zur Verfügung zu stellen; 

7. lobt die sechsjährige mittelfristige Strategie des
Hilfswerks, die im Januar 2010 begann, und die fortgesetzten
Bemühungen des Generalbeauftragten um die Erhöhung der
Haushaltstransparenz und der Effizienz des Hilfswerks, die
sich im Programmhaushaltsplan des Hilfswerks für den Zwei-
jahreszeitraum 2010-201146 niederschlagen;

8. ersucht den Generalsekretär, die institutionelle
Stärkung des Hilfswerks durch die Bereitstellung ausreichen-
der Finanzmittel aus dem ordentlichen Haushalt der Verein-
ten Nationen weiter zu unterstützen;

9. lobt das Hilfswerk für den erfolgreichen Abschluss
seines dreijährigen Reformprogramms und fordert es nach-
drücklich auf, so effiziente Verfahren wie möglich anzuwen-
den, um die Betriebs- und Verwaltungskosten zu senken und
die Ressourcen bestmöglich einzusetzen; 

10. erwartet mit Interesse den Bericht des Generalse-
kretärs über die Stärkung der Managementkapazität des
Hilfswerks, der gemäß dem von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 64/89 gebilligten Ersuchen der Arbeitsgrup-
pe zu übermitteln ist;

11. unterstützt die Bemühungen des Generalbeauf-
tragten, Personen in dem Gebiet, die infolge der jüngsten Kri-
sen in dem besetzten palästinensischen Gebiet und in Libanon
zu Binnenvertriebenen geworden sind und dringend fortlau-
fende Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstandsmaßnahme
im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiterhin humani-
täre Hilfe zu gewähren; 

12. begrüßt die Fortschritte, die das Hilfswerk beim
Wiederaufbau des Flüchtlingslagers Nahr el-Bared im nördli-
chen Libanon bisher erzielt hat, und fordert, seinen Wieder-
aufbau zügig abzuschließen, den infolge der Zerstörung des
Lagers im Jahr 2007 Vertriebenen fortlaufende Hilfe zu ge-
währen und ihr anhaltendes Leid zu lindern, indem die Zusa-
gen erfüllt werden, die auf der am 23. Juni 2008 in Wien ab-
gehaltenen Internationalen Geberkonferenz für die Wieder-
herstellung und den Wiederaufbau des palästinensischen
Flüchtlingslagers Nahr el-Bared und der vom Konflikt betrof-
fenen Gebiete des nördlichen Libanon gegeben wurden; 

13. legt dem Hilfswerk nahe, in enger Zusammenar-
beit mit den anderen zuständigen Institutionen der Vereinten
Nationen weitere Fortschritte im Hinblick darauf zu erzielen,
bei seiner Tätigkeit den Bedürfnissen und Rechten von Kin-
dern und Frauen im Einklang mit dem Übereinkommen über
die Rechte des Kindes47 und dem Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau48 Rechnung
zu tragen;

14. lobt in dieser Hinsicht die Initiative „Sommerspie-
le“ des Hilfswerks, in deren Rahmen Freizeit-, Kultur- und
Bildungsaktivitäten für Kinder im Gazastreifen angeboten
werden, und fordert in Anerkennung ihres positiven Beitrags
die uneingeschränkte Unterstützung der Initiative; 

44 Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Sup-
plement No. 13 (A/49/13), Anhang I.
45 A/65/551.
46 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session,
Supplement No. 13A (A/64/13/Add.1).

47 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
48 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982;
AS 1999 1579.
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15. bekundet ihre Besorgnis über die Verlegung der
internationalen Bediensteten des Hilfswerks aus dessen Sitz
in Gaza-Stadt und über die Unterbrechung der Tätigkeit an
seinem Sitz aufgrund der Verschlechterung und Instabilität
der Lage vor Ort; 

16. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Be-
stimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten41 in vollem
Umfang einzuhalten;

17. fordert Israel außerdem auf, sich zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks, des Schut-
zes seiner Institutionen sowie der Sicherung seiner Einrich-
tungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, an die Artikel 100, 104 und 105 der
Charta der Vereinten Nationen und an das Übereinkommen
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen39

zu halten;

18. fordert die Regierung Israels nachdrücklich auf,
dem Hilfswerk alle Transitgebühren und sonstigen finanziel-
len Verluste, die ihm durch die von Israel auferlegten Verzö-
gerungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und
des Zugangs entstanden sind, zügig zurückzuerstatten; 

19. fordert Israel auf, insbesondere die Behinderung
der Bewegungsfreiheit und des Zugangs der Mitarbeiter,
Fahrzeuge und Versorgungslieferungen des Hilfswerks und
die Erhebung von Steuern, zusätzlichen Gebühren und Abga-
ben, die nachteilige Auswirkungen auf die Tätigkeit des
Hilfswerks haben, zu beenden; 

20. fordert Israel außerdem auf, die Einschränkungen
vollständig aufzuheben, die die Einfuhr der notwendigen
Baumaterialen und Hilfsstoffe für den Wiederaufbau und die
Instandsetzung der beschädigten oder zerstörten Einrichtun-
gen des Hilfswerks, insbesondere der Schulen, Gesundheits-
zentren und Tausenden von Flüchtlingsunterkünften, und für
die Durchführung der ausgesetzten Projekte auf dem Gebiet
der zivilen Infrastruktur in den Flüchtlingslagern im Gaza-
streifen behindern; 

21. ersucht den Generalbeauftragten, die Ausstellung
von Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren
Nachkommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzu-
setzen; 

22. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Fort-
schritten, die das Hilfswerk bei der Modernisierung seiner
Archive im Rahmen des Flüchtlingsaktenprojekts für die Pa-
lästinaflüchtlinge erzielt hat, und legt dem Generalbeauftrag-
ten nahe, die restlichen Komponenten des Projekts möglichst
rasch abzuschließen und der Generalversammlung auf ihrer
sechsundsechzigsten Tagung über die erzielten Fortschritte
Bericht zu erstatten; 

23. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
dem Erfolg der Mikrofinanzierungs- und Mikrounterneh-
mensförderungsprogramme des Hilfswerks und fordert das
Hilfswerk auf, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen

Organisationen auch künftig zur Schaffung wirtschaftlicher
und sozialer Stabilität für die Palästinaflüchtlinge in allen
Einsatzgebieten beizutragen; 

24. wiederholt ihre Appelle an alle Staaten, die Son-
derorganisationen und die nichtstaatlichen Organisationen,
zusätzlich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des
Hilfswerks weiterhin und vermehrt Sondermittel für Zuschüs-
se und Stipendien für die Hochschulbildung von Paläs-
tinaflüchtlingen zu veranschlagen und zur Schaffung von Be-
rufsausbildungszentren für Palästinaflüchtlinge beizutragen,
und ersucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermit-
tel zu fungieren; 

25. fordert alle Staaten, die Sonderorganisationen und
die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, ihre
Beiträge für das Hilfswerk fortzusetzen und zu erhöhen, um
so die anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten und die Un-
terfinanzierung anzugehen, insbesondere in Bezug auf das
Defizit im ordentlichen Haushalt des Hilfswerks und in Anbe-
tracht der Verschärfung der finanziellen Engpässe durch die
aktuelle humanitäre Lage vor Ort, die zu einem Anstieg der
Ausgaben, insbesondere für Nothilfedienste, geführt hat, und
die wertvolle und notwendige Arbeit zu unterstützen, die das
Hilfswerk leistet, um den Palästinaflüchtlingen in allen Ein-
satzgebieten Hilfe zu gewähren.

RESOLUTION 65/101

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/422, Ziff. 17)49:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,

49 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bel-
gien, Belize, Brunei Darussalam, Bulgarien, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dschibuti, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Guinea, Indonesien, Irak, Irland, Italien, Jemen, Jordani-
en, Katar, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon, Litau-
en, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Monte-
negro, Nicaragua, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-
Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Südafrika, Sudan, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine,
Ungarn, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate, Zypern und Palästina.




